
Notwehr, Notstand und Körperverletzung 
 
 
Was ist Notwehr? 

 
Niemand wird jemals in eine Situation kommen wollen, in der er 
sich selbst (oder einen Schwächeren) verteidigen muss. Findet 
man sich jedoch einmal unverhofft in einer solchen Situation 
wieder, dann sollte man sich immer des Prinzips der Verhältnis-
mäßigkeit bewusst sein. Denn es gibt immer eine Grenze, wo 
die Notwehr überschritten wird.  
 
Es ist immer nur die Verteidigungsart erforderlich und erlaubt, 
die im konkreten Fall nötig ist, um den gegenwärtigen Angriff 
endgültig zu beseitigen und womit der geringste Schaden ange-
richtet wird. Die Intensität des jeweiligen Angriffs bestimmt, wel-
che Abwehr im konkreten Fall nötig ist. Dabei muss die Verhält-
nismäßigkeit der Mittel gewahrt bleiben.  

 
Der in Notwehr Handelnde ist grundsätzlich zur Auswahl desjenigen Abwehrmittels befugt, 
das die Gewissheit einer sofortigen und endgültigen Beseitigung der Gefahr gewährt, wo-
bei das Hauptaugenmerk auf dem Ausdruck „sofortige Beseitigung der Gefahr“ liegt, denn 
nur die sofortige Reaktion (Abwehr) auf einen gegenwärtigen Angriff wird als Notwehr an-
erkannt, keine vermeintlichen Abwehrmaßnahmen mit wesentlich zeitlicher Verzögerung.  
 
Ein Angriff ist gegenwärtig, sobald diese Bedro-
hung unmittelbar bevorsteht, gerade stattfindet oder 
noch andauert. Maßstab für das „unmittelbare Be-
vorstehen“ ist hier die Wertung des § 22 StGB (Ver-
such). Der vorliegende Angriff muss rechtswidrig 
sein. Es ist nicht unumstritten, ob rechtswidrig 
hierbei bedeutet, dass der Angriff nur im Wider-
spruch zur Rechtsordnung steht, oder ob jeder An-
griff rechtswidrig ist, den der Angegriffene nicht zu 
dulden braucht. 
 
Wer absichtlich einen Angriff provoziert und in der nun vorhandenen Notwehrlage den An-
greifer verletzt, handelt nicht in Notwehr.  
 
Die Problematik der Notwehr soll natürlich nicht dazu führen, dass man nun aus Gründen 
der etwaigen Bestrafung auf eine Selbstverteidigung verzichtet. Wer grundlos angegriffen 
wird, darf sich selbstverständlich verteidigen.  
 
 
 
 

 
©opyright 2011 by Frank Struck, Bochum  1 



 
 
 
 
 
 
Auszug aus dem Strafgesetzbuch: 
 
 
§ 32 Notwehr 
 
(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. 
(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidri-
gen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. 
 
 
§ 33 Überschreitung der Notwehr 
 
Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, 
so wird er nicht bestraft. 
 
 
§ 34 Rechtfertigender Notstand 
 
Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, 
Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder 
einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der wider-
streitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen 
drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. 
Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. 
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§ 35 Entschuldigender Notstand 
 
(1) Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder 
Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder 
einer anderen ihm nahe stehenden Person abzuwenden, handelt ohne Schuld. Dies gilt 
nicht, soweit dem Täter nach den Umständen, namentlich weil er die Gefahr selbst verur-
sacht hat oder weil er in einem besonderen Rechtsverhältnis stand, zugemutet werden 
konnte, die Gefahr hinzunehmen; jedoch kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert wer-
den, wenn der Täter nicht mit Rücksicht auf ein besonderes Rechtsverhältnis die Gefahr 
hinzunehmen hatte. 
(2) Nimmt der Täter bei Begehung der Tat irrig Umstände an, welche ihn nach Absatz 1 
entschuldigen würden, so wird er nur dann bestraft, wenn er den Irrtum vermeiden konnte. 
Die Strafe ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern.  
 
 
 
 
 
Körperverletzung 
 
Jeder, der eine Kampfkunst ausübt, sollte sich auch über die Konsequenzen im klaren 
sein, wenn er seine erlernten Techniken ohne Notwehr und Notstand gegen Dritte einsetzt. 
 
Bei der Selbstverteidigung ist folgender Grundsatz zu beachten. Der Gesetzgeber erlaubt 
die Selbstverteidigungshandlung in Notfallsituationen. Im Strafgesetzbuch (StGB) ist gere-
gelt, dass aber nur die Verteidigung erlaubte Notwehr darstellt, die erforderlich ist. 
 
 
 
Das bedeu-
tet:  

Schlagt nicht weiter auf den Angreifer ein, wenn er bereits hilflos am Boden
liegt. Das wäre dann keine Notwehr mehr, sondern Körperverletzung.  

 
   
Beachtet 
außerdem:  

1 Angegriffener - 1 Angreifer = Körperverletzung 
1 Angegriffener - mehrere Angreifer = Gefährliche Körperverletzung 
Einsatz e. Waffe oder e. waffenähnlichen Gegenstandes = Gefährliche Kör-
perverletzung 
 
(bereits der beschuhte Fuß gilt als Waffe = Gefährliche Körperverlet-
zung) 

 
 
 
Auszug aus dem Strafgesetzbuch:
 
 
§ 223 Körperverletzung 
 
(1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
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§ 224 Gefährliche Körperverletzung 
 
(1) Wer die Körperverletzung durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschäd-
lichen Stoffen, mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs, mittels 
eines hinterlistigen Überfalls, mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder mittels 
einer das Leben gefährdenden Behandlung begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Mo- 
naten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
§ 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen 
 
(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krank-
heit wehrlose Person, die seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, seinem Hausstand an-
gehört, von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder ihm im Rah-
men eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, quält oder roh misshandelt, 
oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie zu sorgen, sie an der 
Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren be-
straft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter die schutz-
befohlene Person durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesund-
heitsschädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen 
Entwicklung bringt. 
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. 
 
 
§ 226 Schwere Körperverletzung 
 
(1) Hat die Körperverletzung zur Folge, dass die verletzte Person das Sehvermögen auf 
einem Auge oder beiden Augen, das Gehör, das Sprechvermögen oder die Fortpflan-
zungsfähigkeit verliert, ein wichtiges Glied des Körpers verliert oder dauernd nicht mehr 
gebrauchen kann oder in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in Siechtum, Läh-
mung oder geistige Krankheit oder Behinderung verfällt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu zehn Jahren. 
(2) Verursacht der Täter eine der in Absatz 1 bezeichneten Folgen absichtlich oder wis-
sentlich, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 
(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von ei-
nem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 
 
 
§ 227 Körperverletzung mit Todesfolge 
 
(1) Verursacht der Täter durch die Körperverletzung (§§ 223 bis 226) den Tod der verletz-
ten Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 
(2) In minder schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu 
erkennen. 
 
 
 



 
©opyright 2011 by Frank Struck, Bochum  5 

§ 228 Einwilligung 
 
Wer eine Körperverletzung mit Einwilligung der verletzten Person vornimmt, handelt nur 
dann rechtswidrig, wenn die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt. 
 
 
§ 229 Fahrlässige Körperverletzung 
 
Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung einer anderen Person verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
 
§ 230 Strafantrag  
 
(1) Die vorsätzliche Körperverletzung nach § 223 und die fahrlässige Körperverletzung 
nach § 229 werden nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde 
wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von 
Amts wegen für geboten hält. Stirbt die verletzte Person, so geht bei vorsätzlicher Körper-
verletzung das Antragsrecht nach § 77 Abs. 2 auf die Angehörigen über.  
(2) Ist die Tat gegen einen Amtsträger, einen für den öffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichteten oder einen Soldaten der Bundeswehr während der Ausübung seines Dienstes 
oder in Beziehung auf seinen Dienst begangen, so wird sie auch auf Antrag des Dienst-
vorgesetzten verfolgt. Dasselbe gilt für Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Reli-
gionsgesellschaften des öffentlichen Rechts. 
 
 
§ 231 Beteiligung an einer Schlägerei 
 
(1) Wer sich an einer Schlägerei oder an einem von mehreren verübten Angriff beteiligt, 
wird schon wegen dieser Beteiligung mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft, wenn durch die Schlägerei oder den Angriff der Tod eines Menschen oder 
eine schwere Körperverletzung (§ 226) verursacht worden ist. 
(2) Nach Absatz 1 ist nicht strafbar, wer an der Schlägerei oder dem Angriff beteiligt war, 
ohne dass ihm dies vorzuwerfen ist. 
 
 
Beachtet:        Der hier aufgeführte Auszug aus dem Strafgesetzbuch erhebt keinen An-

spruch auf Vollständigkeit. Er dient der Information und der Unterstrei-
chung des hier aufgeführten Themas und nicht der Beratung im Falle eines
individuellen rechtlichen Anliegens. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. 
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